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RS OGH 1955/11/30 1Ob673/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1955

Norm

ABGB §1017

Rechtssatz

Wenn der "Geldgeber" eines Unternehmens selbst als Auftraggeber oder Käufer auftritt, dann ist - mangels anderer

Abrede - er selbst Vertragspartner. Der Inhaber des finanzierten Unternehmens ist nicht direkt verpflichtet.
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